
8 S 2209/02       Verkündet am 24.1.2003 
        Der Urkundsbeamte 
        der Geschäftsstelle 
        Sander, GA 

 
 

VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

 

Im Namen des Volkes 
U r t e i l  

 
 
In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 
 
 
 -Klägerin- 
                                                  
prozessbevollmächtigt: 
 
 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Luftfahrtbundesamt, 
Hermann-Blenk-Straße 26, 38108 Braunschweig,  
 -Beklagte- 
                                                  
prozessbevollmächtigt: 
 
 
 
beigeladen: 
 
1. Landkreis Waldshut, 
    vertreten durch den Landrat, 
    Kaiserstraße 110, 79761 Waldshut-Tiengen,  
 
prozessbevollmächtigt: 
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2. Gemeinde Hohentengen, 
    vertreten durch den Bürgermeister, 
    Kirchstraße 4, 79801 Hohentengen,  
3. Gemeinde Klettgau, 
    vertreten durch den Bürgermeister, 
    Degernauer Straße 22, 79771 Klettgau,  
                                                  
prozessbevollmächtigt: 
 
 
 

wegen 
 
Flugverkehrsbeschränkungen vom und zum Flughafen Zürich 
über deutschem Hoheitsgebiet durch Rechtsverordnung 
 
 
hat der 8. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den Vize-
präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs Prof. Dr. Schmidt sowie die Richter am 
Verwaltungsgerichtshof Schenk und Rieger auf Grund der mündlichen Verhandlung 
vom 23. Januar 2003 
 

für Recht erkannt: 

 

Die Klage wird abgewiesen. 

 
Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der außergerichtlichen 
Kosten der Beigeladenen. 
 
Die Revision wird nicht zugelassen. 
 

 

 
Tatbestand 

 
Die Klägerin, eine Fluggesellschaft, deren Heimatflughafen und Verkehrsdrehscheibe 

(„Hub“) der internationale Flughafen Zürich ist und die etwa 60 % der auf diesem zur 

Verfügung stehenden Slots nutzt, wendet sich gegen Flugverkehrsbeschränkungen, 

die in einer - in ihrer letzten inhaltlichen Fassung am 27.10.2002 in Kraft getretenen - 

Verordnung des Luftfahrt-Bundesamtes enthalten sind.  
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Der Flughafen Zürich, der im Betriebsjahr 2000 325.616 und im Jahr 2001 309.230 

Flugbewegungen bewältigt hat und über den im Jahr 2010 bis zu 420.000 Flugbewe-

gungen abgewickelt werden sollen, liegt etwa 15 km südlich der deutsch-schweizeri-

schen Grenze. Er verfügt über drei Start- und Landebahnen. Die beiden in nordöstli-

cher bzw. südwestlicher Richtung weisenden und mit Instrumentenanflugsystemen 

(allerdings nicht vollständig) ausgestatteten Pisten 14/32 und 16/34 sind etwa 

3.300 m bzw. 3.700 m lang, die dritte, mehr in Ost-West-Richtung angelegte Piste 

10/28 hat eine Länge von etwa 2.500 m und ist nicht in vergleichbarem Umfang mit 

Instrumentenanflugeinrichtungen versehen. Die Pisten 16/34 und 10/28 kreuzen sich. 

Die An- und Abflüge führten bisher zu etwa 95 % über deutsches Hoheitsgebiet. 

Deshalb war am 17.9.1984 eine unbefristete „Regelung zwischen der Schweiz und 

der Bundesrepublik Deutschland für An- und Abflüge zum/vom Flughafen Zürich über 

deutsches Hoheitsgebiet“ vereinbart worden.  

 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen kündigte diesen 

Vertrag mit Schreiben vom 22.5.2000 an das schweizerische Bundesamt für Zivil-

luftfahrt (BAZL) zum 31.5.2001 wegen „übermäßiger Nutzung des deutschen Luft-

raums“. Dem Schreiben war eine „Regelung für die An- und Abflüge zum/vom Flug-

hafen Zürich über deutsches Hoheitsgebiet“ beigefügt, deren Inkrafttreten zum 

1.6.2001 angekündigt wurde und die u.a. ab dem 1.6.2002 einen Anflugverkehr un-

terhalb Flugfläche 100 in der Zeit von 21.00 Uhr bis 7.00 Uhr grundsätzlich unter-

sagte sowie ein Kontingent von 80.000 Anflügen pro Jahr unter dieser Flugfläche 

festlegte. In der Folgezeit kam es zu Vertragsverhandlungen, die am 18.10.2001 zur 

Unterzeichnung eines Staatsvertrags „über die Durchführung der Flugverkehrskon-

trolle durch die Schweizerische Eidgenossenschaft über deutschem Hoheitsgebiet 

und über Auswirkungen des Betriebes des Flughafens Zürich auf das Hoheitsgebiet 

der Bundesrepublik Deutschland“ führten. Darin wurde u. a. vereinbart, dass 

 
- ab dem 19.10.2001 der Anflugverkehr über deutschem Hoheitsgebiet in der Zeit 
von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr Ortszeit grundsätzlich nicht unterhalb einer Flughöhe von 
Flugfläche 100 durchgeführt wird. Ausnahmen sind nur bei zwingenden äußeren 
Umständen zulässig, zu denen rechtliche Gründe, Verkehrsaufkommen oder Um-
laufverspätungen nicht gehören. 
 
- ab dem 27.10.2002 an Samstagen, Sonntagen und den zwölf gesetzlichen Feierta-
gen in Baden-Württemberg in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr und von 6.00 Uhr 
bis 9.00 Uhr Ortszeit der Anflugverkehr über deutschem Hoheitsgebiet grundsätzlich 
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nicht unterhalb einer Flughöhe von Flugfläche 100 abgewickelt wird. Hier gelten die-
selben Ausnahmeregeln. 
 
- ab dem 20.2.2005 weitergehende Beschränkungen gelten sollen, u. a. sollen da-
nach über deutschem Hoheitsgebiet unterhalb der Flugfläche 100 nur noch weniger 
als 100.000 Anflüge pro Kalenderjahr - möglichst gleichmäßig verteilt auf die Pisten 
14 und 16 - abgewickelt werden dürfen. In der Übergangszeit von 41 Monaten soll 
die Zahl der im Jahr 2000 über süddeutsches Gebiet erfolgten Anflüge nicht über-
schritten werden. 
 
Dieser Vertrag wurde nicht ratifiziert, weil der Schweizer Nationalrat sich in seiner 

Sitzung vom 19.6.2002 mehrheitlich gegen ihn aussprach. Der Ständerat hat am 

12.12.2002 die Sache zu weiteren Verhandlungen an die Verkehrskommission zu-

rückverwiesen. Der Deutsche Bundestag stimmte dem Staatsvertrag am 17.5.2002 

zu, der Bundesrat legte jedoch am 12.7.2002 Einspruch ein, den der Bundestag bis-

her nicht zurückgewiesen hat. 

  

Mit der am 1.9.2001 in Kraft getretenen Zweihundertvierten Durchführungsverord-

nung zur LuftVO vom 6.8.2001 (BAnz. S. 17861) - 204. DVO - legte das Luftfahrt-

Bundesamt die Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum 

und vom Flughafen Zürich fest. Dazu wurden 35 Punkte entlang der deutsch-schwei-

zerischen Grenze, auf die in den weiteren Regelungen Bezug genommen wird, sowie 

drei Kurskreuzungen als Anfangsanflugfixe über dem südlichen Baden-Württemberg 

bestimmt (EKRIT im Westen, RILAX in der Mitte nach Norden versetzt und SAFFA 

im Osten), die auf bestimmten Einflugstrecken anzusteuern sind und für die Warte-

verfahren mit Mindestflughöhen gelten. Für den weiteren Anflug von diesen Warte-

punkten zum Flughafen wurden im Umkreis von 25 Seemeilen um diesen zwei Sek-

toren mit Mindestflughöhen (5300 Fuß und 4200 Fuß über NN) und für jede der drei 

Landepisten und der drei Anfangsanflugfixe Flugverfahren bis zum Überfliegen der 

Grenze festgelegt. § 3 der 204. DVO regelt die bei Abflügen nach Instrumentenflug-

regeln über deutschem Gebiet einzuhaltenden Kurse. 

 

Mit der ebenfalls am 1.9.2001 in Kraft getretenen Ersten Verordnung zur Änderung 

dieser Verordnung vom 28.8.2001 (BAnz. S. 19001) wurden die Einflugstrecken zu 

den Anfangsanflugfixen und die weiteren Anflugverfahren über deutschem Gebiet 

geändert. In einer am 19.10.2001 in Kraft getretenen Zweiten Änderungsverordnung 

vom 17.9.2001 (BAnz. S. 21001) fügte das Luftfahrt-Bundesamt den festgelegten 

Anflugverfahren tageszeitliche Beschränkungen hinzu. Danach darf deutsches Ho-
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heitsgebiet zu Anflügen nach Instrumentenflugbedingungen auf die Landebahnen 14 

und 16 nur noch zwischen 6.00 und 22.00 Uhr Ortszeit genutzt werden. Anflüge auf 

Piste 28 dürfen zwischen 22.00 und 6.00 Uhr Ortszeit eine Flughöhe von 10.000 Fuß 

nicht unterschreiten. Ausgenommen sind Flüge, für die aufgrund zwingender äußerer 

Umstände, die näher umschrieben werden, Sonderbestimmungen gelten. Diese 

Ausnahmen wurden wegen ihrer missglückten sprachlichen Formulierung und zur 

Straffung des Verordnungstextes in der am 21.10.2001 in Kraft getretenen Dritten 

Änderungsverordnung vom 15.10.2001 (BAnz. S. 22173) in § 2 Abs. 7 der 204. DVO 

wie folgt neu gefasst: 

 
„Von den Beschränkungen nach Abs. 6 sind Flüge ausgenommen, für welche auf-
grund von zwingenden äußeren Umständen keine Alternative zu einem Anflug aus 
Norden besteht. Diese Umstände sind insbesondere Gründe der Sicherheit, ungüns-
tige Wetterbedingungen,  Winterdienst, Pistensperrung infolge von Unfällen, Flüge 
des Such- und Rettungsdienstes und Ausfälle von Navigationssystemen. Rechtliche 
Gründe, Verkehrsaufkommen oder Umlaufverspätungen stellen keine äußeren Um-
stände dar. Weiter ausgenommen sind Hubschrauber und Flüge, welche nicht flug-
planmäßig erfasst werden.“ 
 

Am 27.8.2002 erließ das Luftfahrt-Bundesamt die Vierte Änderungsverordnung zur 

204. DVO (BAnz. S. 21353), die am 27.10.2002 in Kraft getreten ist. Sie fasste die in 

der Zweiten Änderungsverordnung festgelegten zeitlichen Beschränkungen (§ 2 

Abs. 6) wie folgt neu: 

 
„Die Instrumentenanflugverfahren nach Absatz 5 Nr. 1 bis 6 [Anflüge auf die Pisten 
14 und 16] dürfen über deutschem Hoheitsgebiet nur in der Zeit zwischen 06.00 und 
22.00 Uhr Ortszeit genutzt werden; an Samstagen, Sonntagen sowie den gesetzli-
chen Feiertagen Neujahr, Erscheinungsfest (6. Januar), Karfreitag, Ostermontag,    
1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der deutschen Einheit 
(3. Oktober), Allerheiligen (1. November), Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag ist 
die Nutzung nur in der Zeit zwischen 09.00 und 20.00 Uhr Ortszeit zulässig. 
 
Bei der Nutzung der Instrumentenanflugverfahren nach Absatz 5 Nr. 7 bis 9 [Anflüge 
auf Piste 28] ist deutsches Hoheitsgebiet in der Zeit zwischen 22.00 und 06.00 Uhr 
Ortszeit, an Samstagen, Sonntagen sowie den gesetzlichen Feiertagen Neujahr, Er-
scheinungsfest (6. Januar), Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, 
Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der deutschen Einheit (3. Oktober), Allerheiligen 
(1. November), Erster und Zweiter Weihnachtsfeiertag zusätzlich zwischen 06.00 und 
09.00 Uhr sowie zwischen 20.00 und 22.00 Uhr Ortszeit nicht unterhalb einer Flug-
höhe von Flugfläche 100 zu überfliegen.“ 
 

Gegen diese Regelungen hat die Klägerin am 26.9.2002 Klage beim Verwaltungsge-

richtshof Baden-Württemberg erhoben. Mit Verordnung vom 15.1.2003 hat das Luft-
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fahrt-Bundesamt die 204. DVO aufgehoben und dieselben Regelungen in einer kon-

solidierten Fassung durch die Zweihundertdreizehnte Durchführungsverordnung zur 

Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach In-

strumentenflugregeln zum und vom Flughafen Zürich) vom selben Tag (BAnz. Nr. 12 

vom 18.1.2003, S. 813) - 213. DVO - getroffen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 
festzustellen, dass die in § 2 Abs. 6 der 213. Durchführungsverordnung zur 
Luftverkehrsordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach 
Instrumentenflugregeln zum und vom Flughafen Zürich) vom 15. Januar 2003 
(BAnz. vom 18. Januar 2003, Nr. 12, S. 813) festgelegten Beschränkungen sie 
in ihren Rechten verletzen. 

 

Sie macht geltend: Die von der Beklagten verordneten Maßnahmen träfen sie unver-

hältnismäßig und in diskriminierender Weise. Die 213. DVO sei rechtswidrig, weil sie 

von keiner ausreichenden Ermächtigungsgrundlage getragen werde, die Vorausset-

zungen des § 27 a  LuftVO seien unter mehreren Gesichtspunkten nicht erfüllt. Die 

Verordnung verletze sie in ihren Grundrechten aus Art. 2, 3 und 12 GG, weil sie un-

zulässige normative Einzelfallregelungen enthalte, nämlich einen nicht singulären 

Fall einer sachwidrigen Sonderbehandlung unterziehe, und den Flughafen Zürich 

gegenüber deutschen Großflughäfen, für die keine vergleichbaren Flugverbote exis-

tierten, ungleich behandle. Darauf und auf das Gebot der Rechtsanwendungsgleich-

heit könne sie sich aufgrund des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und dem 

Deutschen Reich von 1910 berufen. Die Verordnung sei ferner nicht mit der durch 

Art. 49 EG i.V.m. der Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 vom 23.7.1992 verbürgten 

Dienstleistungsfreiheit vereinbar, die sie aufgrund des am 1.6.2002 in Kraft getrete-

nen Abkommens zwischen der Schweiz und der EG über den Luftverkehr vom 

21.6.1999 für sich in Anspruch nehmen könne. Der Flughafen Zürich werde 

gegenüber allen anderen Großflughäfen, die keine vergleichbaren Beschränkungen 

unterlägen, diskriminiert. Hierfür gebe es keine Rechtfertigungsgründe. Dagegen 

bestünden andere Möglichkeiten der Lärmminderung durch Änderung der 

Anflugverfahren, die jedoch von der Beklagten nicht bedacht worden seien. Der in § 

2 Abs. 7 der 213. DVO enthaltene Ausnahmekatalog begrenze die Eingriffe nicht 

hinreichend. Die Verordnung verstoße schließlich gegen die Luftverkehrsfreiheiten 

gemäß dem Chicagoer Abkommen und der Transitvereinbarung und das Ab-
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wägungsgebot. Letzteres sei insbesondere deshalb der Fall, weil sie (die Klägerin) 

im Rahmen der Staatsvertragsverhandlungen, die letztlich die Grundlage der 

angegriffenen Verordnung gebildet hätten, nicht angehört worden sei.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie erwidert: Die Verordnung sei durch die Ermächtigung in § 32 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 

LuftVG i.V.m. § 27 a LuftVO gedeckt. Sie verletze auch keine Rechte der Klägerin, 

da diese keinen Anspruch auf bestimmte Anflugrouten und Anflugzeiten für ihren 

Heimatflughafen Zürich habe. Ein Verstoß gegen Völker- oder Europarecht sei nicht 

erkennbar. Denn es sei von dem Grundsatz auszugehen, dass ein Staat - vorbehalt-

lich vertraglicher Regelungen - nur über seinen eigenen Luftraum verfügen könne. 

Die in der Chicagoer Transitvereinbarung multilateral beschlossene Überflugfreiheit 

stelle keine solche abweichende vertragliche Regelung für Landeanflüge dar, weil sie 

nur Überflüge ohne Festlegung bestimmter Strecken erfasse. Auch aus dem euro-

päischen Gemeinschaftsrecht bzw. dem Luftverkehrsabkommen Schweiz/EG und  

der darin in Bezug genommenen Marktzugangsverordnung (VO (EWG) Nr. 2408/92) 

ergebe sich nichts anderes. Die Klägerin verkenne, dass die streitige Rechtsverord-

nung keine Flugbewegungen verbiete, sondern ihnen lediglich für die Nutzung des 

deutschen Luftraums zu gewissen Zeiten einen Riegel vorschiebe. Im Übrigen sei für 

die Entscheidung entsprechender Streitfragen der Gemischte Ausschuss nach Ka-

pitel 5 des Luftverkehrsabkommens bzw. die Kommission zuständig. Die Interessen 

der Klägerin seien ordnungsgemäß abgewogen worden. Die Abwägung beruhe auf 

den Staatsvertragsverhandlungen, an denen ihre Rechtsvorgängerin beteiligt gewe-

sen sei. Lärmschutzinteressen schweizerischer Bürger könne die Klägerin nicht gel-

tend machen. Ohnehin ergebe sich aus von ihr vorgelegten Untersuchungen, dass 

es kurzfristig realisierbare Betriebsvarianten gebe, die zu einer erheblichen Verringe-

rung der Lärmbetroffenheiten innerhalb und außerhalb der Schweiz führten.  

 

Der mit Beschluss vom 15.11.2002 auf seinen Antrag hin beigeladene Landkreis 

Waldshut macht - ohne einen eigenen Antrag zu stellen - geltend: Die angegriffene 

Verordnung sei durch die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage in § 32 Abs. 1 S. 1 
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Nr. 1, Abs. 3 S. 2 und 3 LuftVG gedeckt. Sie berühre die Zulassung des im Ausland 

gelegenen Flughafens Zürich nicht. Sie stelle auch kein nach Art. 19 Abs. 1 GG un-

zulässiges Einzelfallgesetz dar, weil durch ihre Regelungen eine unbestimmte Viel-

zahl von Flügen und Fluggesellschaften betroffen sei. Im Übrigen könne sich die Klä-

gerin als ausländische juristische Person nach dem eindeutigen Wortlaut des Art. 19 

Abs. 3 GG nicht auf Grundrechte des Grundgesetzes berufen. Die Verordnung ver-

stoße nicht gegen europäisches Gemeinschaftsrecht i.V.m. dem Luftverkehrsab-

kommen EG/Schweiz vom 21.6.1999 (LVA). Es liege auch keine auf die Staatsange-

hörigkeit bezogene Diskriminierung vor. Soweit sich die Klägerin auf die VO (EWG) 

Nr. 2408/92 berufe, müsse sie sich entgegen halten lassen, dass nach deren Art. 8 

Abs. 3 entsprechende Maßnahmen nicht der Jurisdiktion eines nationalen Gerichts, 

sondern der Überprüfung durch die Kommission und der Gemeinschaftsgerichte un-

terlägen. Auch die Dienstleistungsfreiheit nach Art. 49 EG sei nicht verletzt. Jeden-

falls seien eventuelle Beeinträchtigungen ohne Verstoß gegen den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit durch das Ziel gerechtfertigt, mit den Flugverkehrsbeschränkun-

gen die Einwohner und die Tourismuswirtschaft des Südschwarzwalds zu schützen. 

Völkerrechtliche Vereinbarungen stünden der angegriffenen Verordnung nicht entge-

gen. Insbesondere erfassten die Überflugrechte des Chicagoer Abkommens bzw. der 

Transitvereinbarung die in ihr geregelten An- und Abflugverfahren nicht. Schließlich 

seien die Interessen der Klägerin im Zuge der Staatsvertragsverhandlungen, auf de-

nen die streitige Verordnung basiere, berücksichtigt und gewürdigt worden. 

 

Die ebenfalls mit Beschluss vom 15.11.2002 entsprechend ihren Anträgen beigela-

denen Gemeinden Hohentengen und Klettgau tragen - ebenfalls ohne eigene An-

tragstellung - vor: § 27 a Abs. 2 S. 1 LuftVO ermächtige auch zu temporären Flugver-

kehrsbeschränkungen, die - wie vorliegend - der Verteilung des Lärms einer Stör-

quelle dienten, die auf der Grundlage des nationalen Rechts nicht beseitigt werden 

könne. Das Luftfahrt-Bundesamt habe - unter Verwendung der in den Staatsver-

tragsverhandlungen ausgetauschten Meinungen - vor Erlass der Verordnung die 

Belange der Klägerin auch ausreichend abwägend berücksichtigt und in zutreffender 

Weise einer Verminderung der Lärmbelastung der südbadischen Kommunen und 

Bevölkerung den Vorzug gegeben. Der Flughafen Zürich werde auch nicht gegen-

über deutschen Flughäfen diskriminiert, denn er bleibe - gemessen an deutschem 

Recht - jederzeit benutzbar. Ein Verstoß gegen die Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 
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liege nicht vor, da sie keinen zeitlich unbegrenzten Streckenzugang gewährleiste. 

Ungeachtet dessen wären Eingriffe in die darin gewährten Rechte auch gerechtfer-

tigt. Schließlich könne sich die Klägerin auch nicht auf die Transitvereinbarung vom 

7.12.1944 berufen, weil darin die „Erste Freiheit - das Recht auf Überflug ohne Lan-

dung“ - nur den Vertragsstaaten und kein Recht zum Überflug an jedem Ort und zu 

jeder Zeit gewährt werde.  

 

Während des gerichtlichen Verfahrens hat auf Antrag der Flughafenbetreiberin und 

Klägerin im Parallelverfahren - 8 S 2224/02 - vom 15.2.2002 das schweizerische 

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) mit Bescheid vom 15.10.2002 eine provisorische 

Änderung des Betriebsreglements für den Flughafen (vom 31.5.2001, geändert am 

18.10.2001) verfügt. Danach dürfen Landungen in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.08 

Uhr und an Samstagen, Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen gemäß An-

hang  I zum Staatsvertrag von 5.30 Uhr bis 9.08 Uhr und von 20.00 Uhr bis 22.00 

Uhr auf die Piste 28 erfolgen, es sei denn, diese Piste stehe nicht zur Verfügung. 

Das neue Reglement steht unter dem Vorbehalt, dass die in der streiti-

gen Durchführungsverordnung zur Luftverkehrsordnung der Bundesrepublik 

Deutschland angeordneten Einschränkungen der Benützung des süddeutschen Luft-

raums „Rechtskraft entfalten“. 

 

Der Senat hat mit Beschluss vom 24.10.2002 (- 8 S 2210/02 -) einen Antrag der Klä-

gerin, sie vorläufig von der Pflicht zur Einhaltung der angegriffenen Flugbeschrän-

kungen freizustellen, abgelehnt. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Betei-

ligten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

I. Die Klage ist zulässig, soweit die Entscheidungskompetenz des erkennenden Ge-

richtshofs in Frage steht. Der Senat hat dies in dem im Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes ergangenen Beschluss vom 24.10.2002 im einzelnen begründet und 

daran im Beschluss gemäß § 17 a Abs. 3 GVG i.V.m. § 83 S. 1 VwGO vom 
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15.11.2002 festgehalten. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf diese allen 

Beteiligten bekannten Beschlüsse Bezug genommen.  

 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Auffassung der Beklagten, für die Ent-

scheidung der vorliegenden Streitigkeit sei der „Luftverkehrsausschuss Gemein-

schaft/Schweiz“ nach Kapitel 5 des am 1.6.2002 in Kraft getretenen Luftverkehrsab-

kommens zwischen der Schweiz und der EG vom 21.6.1999 (ABl. EG Nr. L 114/73 

vom 30.4.2002) - LVA - zuständig, nicht zutrifft. Denn dieser „Gemischte Ausschuss“ 

kann nur durch eine der beiden Vertragsparteien, die Europäische Gemeinschaft 

oder die Schweiz, angerufen werden (vgl. Art. 14, 18 Abs. 2 und 29 LVA) und dies 

auch nur dann, wenn es um eine Angelegenheit geht, die in einem der im Anhang 

zum Luftverkehrsabkommen aufgeführten Rechtsakte der Gemeinschaft geregelt 

wird (vgl. Art. 2 LVA). Das ist vorliegend aber - wie noch zu zeigen sein wird - nicht 

der Fall.  

 

Die Entscheidungskompetenz des erkennenden Gerichtshofs steht auch nicht des-

halb in Frage, weil nach Art. II Abschnitt 1 und 2 der Vereinbarung über den Durch-

flug im Internationalen Fluglinienverkehr vom 7.12.1944 („Transitvereinbarung“, 

BGBl. 1956 II S. 442 ff.) i.V.m. Art. 50 und 84 ff. des Abkommens über die Internatio-

nale Zivilluftfahrt („Chicagoer Abkommen“) vom selben Tag (BGBl. 1956 II, S. 412 ff.) 

bei Streitigkeiten darüber, ob Maßnahmen eines Vertragsstaates einem anderen 

Vertragsstaat „Unrecht oder Härten zufügen“, eine Prüfung und Entscheidung durch 

den Rat der ICAO (vgl. Art. 43 und 50 des Chicagoer Abkommens) beantragt werden 

kann. Denn dieses Prüfungs- und eventuell nachgeschaltete Entscheidungsverfahren 

kann ebenfalls nur von einem Vertragsstaat beantragt werden und schon deshalb 

dem Rechtsschutzbegehren der Klägerin nicht entgegenstehen. Im Übrigen setzt es 

voraus, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen Staaten bestehen, die vom Rat 

ausgeräumt werden sollen. Dies ist hier aber nicht der Fall, denn die Schweiz und 

Deutschland haben am 18.10.2001 einen Staatsvertrag unterzeichnet, der noch 

weitergehende Regelungen als die streitige Durchführungsverordnung enthält und 

der in den beiderseitigen Zustimmungsgremien noch nicht endgültig gescheitert ist, 

sondern Gegenstand vereinbarter Nachverhandlungen sein soll. Eine Anrufung des 

Rats wäre deshalb derzeit verfrüht. 
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Ob auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen gegeben sind, lässt der Senat 

dahin stehen. 

 

II. Die Klage ist unbegründet, da die angegriffene Verordnung die Klägerin nicht in 

ihren Rechten verletzt. Es ist unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu beanstan-

den, dass die Bundesrepublik Deutschland zu bestimmten, besonders sensiblen Zeit-

räumen den Landeanflug auf Zürich-Kloten über deutsches Hoheitsgebiet untersagt 

bzw. beschränkt. 

  

1. Die Klägerin hält § 2 Abs. 6 der 213. DVO deshalb für rechtswidrig, weil die darin 

festgelegten zeitlichen Flugbeschränkungen durch die Ermächtigungsgrundlage, auf 

der die Verordnung beruht (§ 32 Abs. 1 S 1 Nr. 1 LuftVG i.V.m. § 27 a Abs. 2 

LuftVO), nicht gedeckt sei. Dem kann nicht gefolgt werden. 

 

Der Senat geht mit der Klägerin davon aus, dass das Luftfahrt-Bundesamt im Rah-

men dieser Verordnungsermächtigung darauf beschränkt ist, den vorhandenen Lärm 

zu verteilen, ohne die eigentliche Störquelle beseitigen zu können, weil diese - der 

Flughafen - durch anderweitig ergangene Entscheidungen (Planfeststellung und Be-

triebsgenehmigung) zugelassen wurde (BVerwG, Urteil vom 28.6.2000, BVerwGE 

111, 275, 281; OVG NRW, Urteil vom 4.3.2002 - 20 D 120/97.AK - NZV 2002, 478; 

krit. hierzu: Czybulka, Festlegung von Flugrouten und Flughafenplanung, in: Ziekow 

(Hrsg.), Flughafenplanung, Planfeststellungsverfahren, Anforderungen an die Pla-

nungsentscheidung, S. 20). Die vorliegend allein streitige Vorschrift des § 2 Abs. 6 

der 213. DVO hält sich an diese Vorgabe, denn sie beschränkt nur die Instrumenten-

anflugverfahren in zeitlicher Hinsicht bzw. hinsichtlich der einzuhaltenden Mindest-

flughöhe, ohne damit in die Betriebsmöglichkeiten des Flughafens Zürich einzugrei-

fen. Ein solcher Eingriff wäre zudem mangels hoheitlicher Befugnisse des deutschen 

Verordnungsgebers auch nicht zulässig. 

 

Dem weiteren Vorbringen der Klägerin, § 27 a LuftVO ermächtige nur zur Festlegung 

von Flugverfahren, wozu tageszeitabhängige Flugverbote nicht gehörten, ist dage-

gen nicht zu folgen. Denn aus Abs. 2 S. 1 dieser Vorschrift ergibt sich, dass der Be-

griff „Flugverfahren“ mehr umfasst als die - in den §§ 2 Abs. 1 bis 5 und 3 der 213. 

DVO getroffene - Festlegung von Flugwegen, Flughöhen und Meldepunkten, die nur 
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beispielhaft („einschließlich“) aufgeführt werden. Da aber über die drei angeführten 

Flugparameter hinaus keine weiteren Routenvorgaben vorstellbar sind, die aus-

schließlich einen räumlichen Bezug aufweisen, müssen auch Regelungen der Benut-

zung des Luftraums in zeitlicher Hinsicht auf § 27 a Abs. 2 LuftVO gestützt werden 

können. Ein derart weites Verständnis des Begriffs „Flugverfahren“ legt vor allem  

§ 32 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LuftVG nahe, aus dem sich die eigentliche 

Verordnungsermächtigung ergibt, die durch § 27 a Abs. 2 LuftVO in Ausübung der in 

§ 32 Abs. 3 S. 2 LuftVG enthaltenen Berechtigung lediglich an das Luftfahrt-

Bundesamt weiter delegiert worden ist (vgl. das „RILAX“-Urteil des Senats vom 

22.3.2002 - 8 S 1271/01 - VBlBW 2002, 521, 523). Denn dort wird eine umfassende 

Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen über „das Verhalten im Luftraum und 

am Boden“ erteilt. Es bedarf aber keiner weiteren Begründung, dass es notwendig 

sein kann, unterschiedliche Regelungen für dieses Verhalten bezogen auf 

verschiedene Tageszeiten oder besondere Tage zu treffen. Derartige 

verhaltenssteuernde Vorgaben kennt die deutsche Rechtsordnung in nahezu allen 

Bereichen. Würde man dagegen der von der Klägerin vertretenen engen Auslegung 

folgen, wären solche in zeitlicher Hinsicht differenzierenden Festlegungen z. B. für 

das Überfliegen unbesiedelter Gebiete (etwa zum Schutz bestimmter Habitate) nicht 

möglich (vgl. § 32 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 LuftVG). 

 

Auch der Einwand der Klägerin, nur die soeben genannte Bestimmung ermächtige 

zum Erlass von Rechtsverordnungen, die - wie die vorliegend bekämpfte - den 

Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm zum Ziel hätten, und derartige Lärmschutzver-

ordnungen dürften gemäß § 32 Abs. 1 S. 5 LuftVG nur unter Beteiligung des Bun-

desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit erlassen werden, ist 

nicht berechtigt. Denn die in § 32 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 LuftVG enthaltene Verordnungs-

ermächtigung hat eine andere Zielrichtung: Auf ihrer Grundlage sollen Maßnahmen 

zur Geräuschminderung vorgeschrieben werden können. Darum geht es vorliegend 

aber nicht. Die Lärmentwicklung der den Flughafen Zürich anfliegenden Luftfahr-

zeuge wird durch die streitige Verordnung nicht verringert, der Fluglärm soll nur wäh-

rend der festgelegten „Sperrzeiten“ vom deutschen Gebiet ferngehalten, also mittel-

bar anders verteilt werden. Im Übrigen reißt die Argumentation der Klägerin die an-

gegriffenen Festlegungen aus ihrem Kontext und unterzieht sie damit in unzulässiger 

Weise einer isolierten Betrachtung. Denn die 213. DVO dient in erster Linie dem 
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Zweck, den Anflug auf den Flughafen Zürich in geordnete Bahnen zu lenken; die Be-

schränkungen in ihrem § 2 Abs. 6 und die in § 2 Abs. 7 umschriebenen Ausnahmen 

betreffen deshalb nur einen Teilaspekt der Gesamtregelung. Die Argumentations-

weise der Klägerin vernachlässigt dagegen den Umstand, dass die Verordnung zu-

nächst und hauptsächlich deutschen Luftraum für den Anflug auf einen ausländi-

schen Flughafen zur Verfügung stellt. 

 

2. Die Klägerin ist ferner der Ansicht, § 2 Abs. 6 der 213. DVO verstoße gegen die 

sog. „Erste Luftverkehrsfreiheit“ nach der bereits erwähnten Transitvereinbarung 

i.V.m. dem Chicagoer Abkommen und verletze sie deshalb in ihren Rechten. Auch 

diese Auffassung trifft nicht zu. 

 

Grundsätzlich können natürliche oder juristische Personen des Privatrechts aus völ-

kerrechtlichen Verträgen wie den genannten Abkommen keine eigenen subjektiven 

Rechte ableiten, weil der einzelne auf der Ebene des Völkerrechts primär nur als An-

gehöriger eines Staates Bedeutung erlangt. Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn 

ihnen entweder der Völkerrechtsakt selbst oder das nationale Zustimmungsgesetz 

Individualansprüche zugesteht (Ipsen, Völkerrecht, 4. Aufl. 1999, § 7, S. 79 ff.; Doeh-

ring, Völkerrecht, § 2 III a), S. 106 ff.; Kenntner, Rechtsschutz in Europa, in: Berg-

mann/Kenntner, Deutsches Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss, S. 66). 

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. Denn in Art. I Ab-

schnitt 1 der Transitvereinbarung, der allein das von der Klägerin reklamierte Recht 

für den hier interessierenden planmäßigen internationalen Fluglinienverkehr erfassen 

könnte, gewähren sich nur die Vertragsstaaten untereinander das Recht zum Über-

flug des jeweils anderen Hoheitsgebiets und zur Landung zu nicht gewerblichen 

Zwecken. Dafür, dass einzelne Luftverkehrsgesellschaften sich auf diese Freiheiten 

als eigene (von ihnen selbst ohne Vermittlung durch ihren Heimatstaat - oder hier 

sogar gegen den Willen der eigenen Regierung - durchsetzbare) Rechte berufen 

könnten, gibt es nicht den geringsten Anhaltspunkt. Auch dem Zustimmungsgesetz 

vom 7.4.1956 (BGBl. II S. 411) lässt sich nichts für eine derartige Rechtsgewährung 

entnehmen. 

 

Auch der Versuch der Klägerin, im Wege der Annahme, die Transitvereinbarung sei 

„self-executing“, eigene daraus abgeleitete Ansprüche zu konstruieren, muss schei-
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tern. Denn es fehlt - von allem weiteren abgesehen - an den von ihr selbst zu Recht 

für erforderlich gehaltenen Voraussetzungen der hinreichenden Bestimmtheit und 

Justiziabilität. Art. I Abschnitt 4 Nr. 1 der Vereinbarung gesteht nämlich in 

Übereinstimmung mit Art. 68 des Chicagoer Abkommens jedem Vertragsstaat 

grundsätzlich das Recht zu, die Strecken zu bezeichnen, die der internationale 

Fluglinienverkehr innerhalb seines Hoheitsgebiets einzuhalten hat. Diese Befugnis 

der Staaten würde überspielt, könnten die Fluggesellschaften das Recht für sich in 

Anspruch nehmen, von den Luftverkehrsfreiheiten dergestalt Gebrauch zu machen, 

dass sie nach ihrem Gutdünken die Anflugrouten selbst wählen. Diese Annahme 

widerspräche diametral dem in Art. 1 des Chicagoer Abkommens hervorgehobenen 

Ausgangspunkt, dass die Vertragsstaaten über ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet die 

„volle und ausschließliche Lufthoheit“ besitzen. 

 

Davon abgesehen entbehrt die Auffassung der Klägerin, aus den genannten Ab-

kommen ergebe sich das Recht, das Hoheitsgebiet eines anderen Staates bis herab 

zur Sicherheitsmindesthöhe (vgl. § 6 Abs. 1 LuftVO) bzw. ohne Bodenberührung 

(„touch down“) - so die Vertreter der Klägerin in der mündlichen Verhandlung - über-

fliegen zu dürfen, jeder Rechtfertigung (ausführlich dazu: Mendes de Leon, Legal 

implications of access to Zurich airport through South Germany’s airspace, S. 10 ff.; 

Milde, Legal opinion on the transit flights over the territory of Germany to/from Zurich 

Airport, S. 2 und 12 ff. mit ausführlichen Erwägungen zur auch diesen Luftverkehrs-

abkommen zugrunde liegenden Beschränkung der Verkehrsfreiheiten auf die „inno-

cent passage“; ebenso: Böckstiegel/Reifahrth, ZLW 1983, 183, 204; Gie-

mulla/Schmid, LuftVG, § 2 RdNr. 28 m.w.N.; Schwenk, Handbuch des Luftverkehrs-

rechts, 2. Aufl. 1996, S. 198; a. A.: Lübben/Ohlhoff/Wolfrum in einem für die Flugha-

fengesellschaft Unique erstatteten Gutachten, abgedruckt in: ZLW 2001, 350; Bent-

zien, ZLW 2002, 493, 513 ff.). Dieses Verständnis verbietet sich bereits unter histori-

schen Gesichtspunkten. Denn es erscheint ausgeschlossen, dass die Vertragsstaa-

ten am 7.12.1944, also in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, ihre Lufträume 

praktisch unbegrenzt für fremde Luftfahrzeugen öffnen wollten. Hinzu kommt, dass 

Art. I Abschn. 1 der Transitvereinbarung nur von einem Überflug „ohne Landung“ („to 

fly across its territory without landing“) spricht. Bereits diese Wortwahl deutet an, 

dass damit das reine Durchqueren des Territoriums auf einer Luftstraße („en route“) 

gemeint ist, das in mehreren Bestimmungen des Chicagoer Abkommens als „opera-
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ted over“, „flying over“ oder „carried above“ (vgl. Art. 6, 12, 30 und 35) in Abgrenzung 

zum Ein- oder Ausflug bzw. der Nutzung des Luftraums unterhalb der Überflugstre-

cken in denselben Artikeln bezeichnet wird („operated into the territory“ in Art. 6, 

„maneuvering within its territory“ in Art. 12, „in the territory“ in Art. 30 oder „carried in 

the territory“ in Art. 35).  

 

Dass der Landeanflug von der durch Art. I Abschnitt 1 der Transitvereinbarung sta-

tuierten „Ersten Luftverkehrsfreiheit“ ausgenommen ist, ergibt sich ferner zwingend 

daraus, dass es für die Landung selbst keiner völkerrechtlichen Vereinbarung bedurft 

hätte, denn sie erfolgt immer auf dem Hoheitsgebiet des Staates, in dem der jewei-

lige Flughafen liegt. Auch die von der Klägerin bemühte „Staatenpraxis“ - insbeson-

dere diejenige der Schweiz - widerlegt ihre Auffassung, auch der Landeanflug falle 

unter die Luftverkehrsfreiheit der Transitvereinbarung. Denn die Schweiz hält es - wie 

die von der Beklagten vorgelegten Abkommen mit Österreich und Italien für grenz-

nahe schweizerische Flughäfen belegen - offensichtlich für erforderlich, das Durch-

queren fremden Luftraums beim Landeanflug auf diese staatsvertraglich zu regeln, 

was unnötig wäre, wenn dies bereits durch die „Erste Luftverkehrsfreiheit“ gedeckt 

wäre. Der von Bentzien (a.a.O.) daraus gezogene gegenteilige Schluss ist nicht 

nachvollziehbar. 

 

3. Auch die weitere Rüge der Klägerin, sie werde in ihrer durch Art. 49 EG und die 

Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 des Rates vom 23.7.1992 (ABl. EG Nr. L 240 vom 

24.8.1992, S. 8) über den Zugang von Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zu 

Strecken des innergemeinschaftlichen Flugverkehrs gemeinschaftsrechtlich gewähr-

leisteten Dienstleistungsfreiheit verletzt, ist nicht berechtigt. Zwar wurde diese Frei-

heit durch das am 1.6.2002 in Kraft getretene Luftverkehrsabkommen zwischen der 

Schweiz und der EG vom 21.6.1999 (Abl. EG Nr. L 114/73 vom 30.4.2002) - LVA - 

auf die Schweiz erstreckt. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung und Art. 15 Abs. 1 LVA ga-

rantieren den Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft und der Schweiz aber lediglich 

„Verkehrsrechte“ zwischen jedem Punkt in der Schweiz und jedem Punkt in der Ge-

meinschaft. Nach Art. 2 f) der Verordnung bedeutet „Verkehrsrecht“ das Recht eines 

Luftfahrtunternehmens zur (gewerblichen) Beförderung von Fluggästen, Fracht 

und/oder Post auf einem Flugdienst, also einem Flug oder einer Folge von Flügen 

(vgl. Art. 2 c) der Verordnung) zwischen zwei Flughäfen der Gemeinschaft, wozu 
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aufgrund des LVA auch die schweizerischen Flughäfen zählen. Konkrete Flugrouten 

sind damit nicht Bestandteil der gemeinschaftsrechtlich (unter Einbeziehung der 

Schweiz) gewährleisteten Luftverkehrsfreiheit, was im Übrigen auch deshalb selbst-

verständlich ist, weil es - schon aus Sicherheitsgründen - nicht im Belieben der Flug-

gesellschaften stehen kann, die Verkehrsrechte auf den ihnen jeweils optimal er-

scheinenden Wegen ausüben zu können. Die Klägerin wird aber durch die streitigen 

Flugverkehrsbeschränkungen nicht gehindert, den Flugdienst zum und vom Flugha-

fen Zürich abzuwickeln. Sie wird dabei weder gegenüber anderen Luftverkehrsge-

sellschaften benachteiligt, weil die Flugverkehrsbeschränkungen von allen Fluglinien 

in gleicher Weise zu beachten sind, noch in sonstiger Weise unzumutbar beeinträch-

tigt. Soweit sie deshalb mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, weil es ohne Nordan-

flüge (über deutsches Gebiet) zu Stockungen in den Betriebsabläufen dieses Flug-

hafens kommt, liegt dies allein daran, dass bislang keine genügende Vorsorge für 

einen Anflug ohne Inanspruchnahme fremden Territoriums getroffen worden ist, ob-

wohl schon das Verwaltungsabkommen vom 17.9.1984 in seinem Abschnitt II ein 

grundsätzliches Flugverbot zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr enthalten hatte. Euro-

päisches Gemeinschaftsrecht lässt sich nicht als Rechtfertigung oder zur Kompensa-

tion dafür heranziehen, dass den sich daraus ergebenden Verpflichtungen nicht oder 

nur unzureichend Folge geleistet wurde. Im Übrigen fallen die Interkontinentalflüge, 

auf deren flugplangerechte Abwicklung das Luftverkehrsdrehkreuz der Klägerin an-

gewiesen ist, und die sie durch die verordneten Flugverkehrsbeschränkungen insbe-

sondere am Morgen der Wochenend- und Feiertage am stärksten gefährdet sieht, 

nicht unter die VO (EWG) Nr. 2408/92. Denn mit ihnen werden keine „Strecken in der 

Gemeinschaft“ i.S.d. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung bedient. 

 

Darüber hinaus unterliegt nach Art. 8 Abs. 2 der VO (EWG) Nr. 2408/92 die Aus-

übung von Verkehrsrechten den veröffentlichten einzelstaatlichen Vorschriften in den 

Bereichen Sicherheit, Umweltschutz und Zuweisung von Start- und Landezeiten. 

Selbst wenn also - entgegen dem Vorstehenden - auch konkrete Anflugrouten und    

-zeiten den Freiheitsgarantien dieser Verordnung unterfielen, stünden sie unter dem 

Vorbehalt einzelstaatlicher Regelungen. Dass die angegriffenen Flugverkehrsbe-

schränkungen von diesem Vorbehalt keinen gemeinschaftsrechtswidrigen Gebrauch 

machen, folgt bereits daraus, dass der südbadische Luftraum - unabhängig vom Ab-

flugort des jeweiligen Luftfahrzeugs - unstreitig für 95 % aller Anflüge auf den Flug-
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hafen Zürich in Anspruch genommen wird, ohne dass dieser Belastung nennens-

werte Vorteile für diesen Raum gegenüberstünden (siehe hierzu nachfolgend 5. zur 

Abwägung der betroffenen Belange). 

 

Auf die allgemeine Dienstleistungsfreiheit nach Art. 49 EG kann sich die Klägerin 

schließlich deshalb nicht berufen, weil die Schweiz nicht Mitglied der EG ist und auch 

dem EWR nicht angehört. Das Abkommen vom 21.6.1999 legt demgemäß nach sei-

nem Art. 1 Abs. 1 lediglich Regeln im Bereich der Zivilluftfahrt fest und beschränkt 

seinen Anwendungsbereich auf die Angelegenheiten, die von den in seinem Anhang 

aufgeführten Rechtsakte der Gemeinschaft erfasst werden (Art. 2 LVA). Es erstreckt 

keinesfalls das gesamte europäische Gemeinschaftsrecht auf die Schweiz. 

 

4. Die von der Klägerin beanstandeten Verstöße gegen das Grundgesetz liegen nicht 

vor. 

 

a) Sie sieht sich zum einen in ihren Grundrechten aus Art. 3, 12 und 14 GG verletzt. 

Das kann schon deshalb nicht zutreffen, weil gemäß Art. 19 Abs. 3 GG die Grund-

rechte nur für inländische juristische Personen gelten, soweit sie ihrem Wesen nach 

auf diese anwendbar sind. Wortlaut und Sinn verbieten - mit Ausnahme der justiziel-

len Grundrechte - nach der Rechtsprechung des BVerfG und der ganz herrschenden 

Lehre eine ausdehnende Anwendung auf ausländische juristische Personen (Be-

schluss vom 1.3.1967 - 1 BvR 46/66 - BVerfGE 21, 207, 209; Beschluss vom 

19.3.1968 - 1 BvR 554/65 - BVerfGE 23, 229, 236; BGH, Urteil vom 28.2.1980 - III 

ZR 131/77 - BGHZ 76, 387, 396; Krüger, in: Sachs, GG, Art. 19 RdNr. 51; Jarass, in: 

Jarass/Pieroth, GG, 5. Aufl. 2000, Art. 19 RdNr. 17; Huber, in: von Man-

goldt/Klein/Starck, GG, 4. Aufl. 1999, Art. 19 RdNr. 310; Roellecke, in: Um-

bach/Clemens, GG, Art. 19 RdNr. 115 f.). Soweit die Klägerin aus dem genannten 

Urteil des BGH vom 28.2.1980 gegenteilige Schlüsse ziehen will, verkennt sie, dass 

dort nur deshalb einem amerikanischen Charterunternehmen Ansprüche aus enteig-

nungsgleichem Eingriff (wegen des durch den Fluglotsenstreit im Frühjahr 1973 ent-

standenen Schadens) zugestanden wurden, weil der Deutsch-Amerikanische 

Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 29.10.1954 (BGBl. 1956 II      

S. 488 ff.) in seinem Art. V eine Regelung des Eigentumsschutzes enthält, die in 

allen wesentlichen Punkten der in Art. 14 GG gewährten Garantie des Eigentums 
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folgt, und ausdrücklich - wie in nahezu allen anderen Bestimmungen - den Schutz 

von Gesellschaften („companies“) einbezieht.  

 

Zwar stehen auch nach Art. 5 des Luftverkehrsabkommens EG/Schweiz vom 

21.6.1999 Gesellschaften natürlichen Personen gleich. Dies gilt aber nur im Anwen-

dungsbereich dieses Abkommens, der wiederum auf die Angelegenheiten be-

schränkt ist, die in den im Anhang zum LVA aufgeführten Rechtsakten der Gemein-

schaft - hier in der VO (EWG) Nr. 2408/92 - geregelt sind. Wie oben (unter 3.) aus-

geführt, werden aber An- und Abflugrouten und damit auch die von der Klägerin be-

kämpften Flugverkehrsbeschränkungen von dieser Streckenzugangsverordnung 

nicht erfasst und fallen damit nicht in den Anwendungsbereich des Luftverkehrsab-

kommens. Aus demselben Grund schlägt der von der Klägerin im Anschluss an Kot-

zur (DÖV 2001, 192 ff.) unternommene Versuch fehl, eine Grundrechtserstreckung 

auf schweizerische juristische Personen aus dem Verbot der Diskriminierung auf-

grund der Staatsangehörigkeit in Art. 3 des Luftverkehrsabkommens abzuleiten. Da-

von abgesehen liegt auch keine Diskriminierung vor; denn die Flugverkehrsbe-

schränkungen gelten für alle Flugverkehrsgesellschaften ohne Unterschied. Soweit 

die Klägerin durch sie härter getroffen wird als andere Fluglinien, liegt das nicht an 

ihrer Staatszugehörigkeit, sondern daran, dass sie sich nach der im Mai 2000 er-

folgten Kündigung der Verwaltungsvereinbarung aus dem Jahre 1984 durch die 

deutsche Seite und trotz der angekündigten Maßnahmen zur Einschränkung des 

Luftverkehrs entschieden hat, ihr Luftkreuz („Hub“) auf dem Flughafen Zürich zu in-

stallieren. Angesichts der danach rechtlich ungesicherten Anflugmöglichkeiten über 

deutsches Hoheitsgebiet im Zeitpunkt der Gründung der Klägerin am 31.3.2002 

nahm sie damit bewusst das Risiko in Kauf, wegen fehlender Instrumentierungen an 

den Landebahnen bzw. des Widerstandes von Schweizer Bürgern gegen Anflugrou-

ten über dem eigenen Staatsgebiet ihre weiteren Planungen nicht optimal realisieren 

zu können. Gegenüber den Folgen, die sich aus einer Verwirklichung dieses Risikos 

ergeben, kann sie sich nun nicht auf ein aus ganz anderen Gründen geltendes Dis-

kriminierungsverbot berufen und daraus Grundrechtsansprüche herleiten. 

 

Auch der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und dem Deutschen Kaiserreich 

betreffend die Regelung von Rechtsverhältnissen der beiderseitigen Staatsangehöri-

gen im Gebiete des anderen vertragsschließenden Teils vom 31.10.1910 (RGBl. 
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1911 S. 892), auf den die Klägerin abhebt, erweitert die Grundrechtsgeltung nicht auf 

schweizerische Unternehmen. Dies ist schon deshalb ausgeschlossen, weil er nur 

Vergünstigungen für natürliche Personen vorsieht. Er diente nämlich der Ergänzung 

des deutsch-schweizerischen Niederlassungsvertrags vom 13.11.1909 (RGBl. 1911 

S. 887) bzw. dessen Vorgänger vom 31.5.1890 (RGBl. S. 131). Aus dessen Rege-

lungen zu Aufenthalten, Heimatscheinen und Staatsangehörigkeit (Art. 1), gesund-

heits-, sitten- oder armenpolizeilichen Untersagungsgründen (Art. 2), Militärpflichten 

(Art. 4), Ausweisungen und Übernahmen (Art. 12 - 15), den Kosten der Beförderung 

auszuweisender Personen und zu Personen, die wegen jugendlichen Alters, Ge-

brechlichkeit oder Krankheit hilflos sind (Art. 18) folgt zwingend, dass juristische Per-

sonen von den Vergünstigungen dieses Vertrages nicht erfasst wurden. Auch in 

späterer Zeit wurde  die in ihm gewährleistete wechselseitige Inländergleichbehand-

lung ausschließlich auf Aufenthalts- und Arbeitsrechte bezogen und nicht auf juristi-

sche Personen erstreckt (vgl. die Niederschrift vom 19.12.1953, GMBl. 1959 S. 22, 

und den Notenwechsel vom 30.4.1991, GMBl. 1991 S. 595). Mit dieser bereits im 

Senatsbeschluss vom 24.10.2002 angeführten Begründung hat sich die Klägerin 

nicht auseinander gesetzt, geschweige denn ein schlagkräftiges Gegenargument 

vorgetragen. Sie hat vielmehr lediglich das bereits in der Antragsbegründung Vorge-

tragene wiederholt, dass nämlich in dem Vertrag auch die Gewerbefreiheit garantiert 

werde. Warum sich daraus aber eine Erstreckung auch auf juristische Personen er-

geben soll, ist nicht erkennbar. Diese Verbürgung bezieht sich im Übrigen auch nur 

auf den Fall der Gründung einer Gewerbeniederlassung im jeweils anderen Staats-

gebiet. Darum geht es vorliegend aber nicht.  

 

Von einer durch den Staatsvertrag vermittelten Grundrechtserstreckung auf schwei-

zerische juristische Personen kann schließlich auch deshalb keine Rede sein, weil es 

ausgeschlossen ist, einem Vertrag aus der Kaiserzeit die normative Kraft beizulegen, 

damals undenkbare verfassungskräftige Individualrechte, die erst Jahrzehnte später 

in einer gänzlich anderen Epoche gewährt wurden, gleichsam vorausschauend be-

reits an schweizerische juristische Personen zu verleihen. 

 

Selbst wenn man aber annehmen wollte, dass ausländische juristische Personen 

jedenfalls in begrenztem Umfang am Schutz der Grundrechte teilhaben (so etwa: 

HessVGH, Urteile vom 2.8.1999 - 12 UE 1457/99 - ESVGH 50, 21, 22 f.; - 12 UE 
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1471/99 - GewArch 2000, 21, 22, jeweils mit umfangreichen Nachweisen), liegen die 

von der Klägerin geltend gemachte Grundrechtsverstöße nicht vor. Ihr Einwand, sie 

werde gegenüber den deutschen Flughäfen, die keinen vergleichbaren Flugver-

kehrsbeschränkungen unterlägen, in einer gegen Art. 3 GG verstoßenden Weise 

nachteilig behandelt, geht schon deshalb fehl, weil sie keinen Flughafen betreibt. 

Unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes könnte sie nur eine Gleichbehand-

lung mit den konkurrierenden Luftverkehrsgesellschaften einfordern. Diese ist aber 

gegeben, weil alle Fluggesellschaften in gleicher Weise die streitigen Verordnungs-

regelungen zu beachten haben. Im Übrigen verkennt sie mit diesem und weiteren 

Einwänden den Regelungsgehalt und die Reichweite der angegriffenen Rechtsver-

ordnung. Denn diese trifft keinerlei Bestimmungen über die Benutzbarkeit oder An-

flugfähigkeit des Flughafens Zürich. Vielmehr besagt sie nur, dass zu den angege-

benen Sperrzeiten der (süd-)deutsche Luftraum nicht bzw. nur in einer Mindestflug-

höhe durchflogen werden darf. Die sich daraus für den Flughafen und mittelbar für 

die Klägerin ergebenden Probleme rühren allein daher, dass die Schweiz bislang 

nicht bereit war, über eigenem Territorium die benötigten Anflugstrecken zur Verfü-

gung zu  stellen. Daraus folgt zugleich, dass die angegriffenen Regelungen entgegen 

der Auffassung der Klägerin nicht in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbe-

betrieb eingreifen oder in sonstiger Weise zu ihren Lasten die Berufsfreiheit (Art. 12 

GG) oder gar die Eigentumsgarantie (Art. 14; Art. 1 des Ersten Zusatzprotokolls zur 

EMRK) berühren. Wenn ihr insoweit Einbußen drohen, so nur deshalb, weil sie - ent-

gegen dem Anliegen des Schweizer Bundesrats, wie es sich u. a. im unterzeichneten 

Staatsvertrag ausdrückt - die Anflüge auf ihren größten Flughafen nicht - wie es 

möglich wäre - im schweizerischen Luftraum, sondern fast ausschließlich über deut-

schem Gebiet beginnen lassen will.  

 

b) Die Klägerin macht des weiteren zu Unrecht geltend, die streitigen Regelungen 

stellten ein nach Art. 19 Abs. 1 GG unzulässiges Einzelfallgesetz dar. Dies ist schon 

deshalb nicht richtig, weil diese Bestimmung nur für Gesetze im formellen Sinne gilt, 

nicht dagegen für Rechtsverordnungen (Krebs, in: von Münch/Kunig, GG, 5. Aufl. 

2000, Art. 19 RdNr. 4; Roellecke, a.a.O., Art. 19 RdNr. 18, der das Verbot von Ein-

zelfallregelungen im Bereich von Verwaltung und Rechtsprechung für „natürlich 

sinnwidrig“ hält). Darüber hinaus ist die Argumentation der Klägerin nicht nachvoll-

ziehbar. Sie führt aus, der in der streitigen Verordnung geregelte Fall sei nicht sin-
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gulär und für die getroffene Sonderregelung bestünden keine sachlichen Gründe. 

Damit hat sie zwar die abstrakten Anforderungen an ein zulässiges Einzelfallgesetz 

zutreffend umschrieben (vgl. BVerfG, Urteil vom 30.3.1992 - 1 BvR 1128/91 - 

BVerfGE 85, 360, 374). Ihre Darlegungen, diese seien im vorliegenden Fall nicht ge-

geben, weil auch andere Verkehrsflughäfen angeflogen werden müssten und keine 

sachlichen Gründe vorlägen, den Flughafen Zürich einer gesonderten Behandlung zu 

unterziehen, liegen aber neben der Sache. Denn die Festlegung von Anflugverfahren 

wird - wie der Senat bereits im Beschluss vom 24.10.2002 ausgeführt hat - naturge-

mäß entscheidend bestimmt von den örtlichen Gegebenheiten um einen Flughafen - 

„raumbezogenen Präferenzen“ (BVerwG, Urteil vom 28.6.2000, a.a.O.) - und muss 

deshalb zwangsläufig immer eine Einzelfallregelung sein. Die Auffassung der Klä-

gerin liefe darauf hinaus, dass Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumenten-

flugregeln zu und von allen Flughäfen in Deutschland und in den Nachbarstaaten, 

deren Betrieb die Nutzung des deutschen Luftraums erfordert, nur einer einheitlichen 

Regelung ohne jede Beachtung etwa der topografischen oder siedlungsgeografi-

schen Besonderheiten unterworfen werden dürften, weil jedes „Zuschneiden“ auf die 

Verhältnisse des einzelnen Flugplatzes unweigerlich ein - nach Auffassung der Klä-

gerin unzulässiges - Einzelfallgesetz hervorbringen würde. Dass ein solches Ergeb-

nis unsinnig wäre, bedarf keiner weiteren Begründung. Im Übrigen beachtet die Ar-

gumentation der Klägerin, deutsche Flughäfen unterlägen keinen vergleichbaren Be-

triebsbeschränkungen zur Nachtzeit und zu den Tagesrandzeiten an bestimmten 

Wochenend- und Feiertagen nicht hinreichend die Besonderheiten des vorliegenden 

Falles. Denn wenn der Flughafen Zürich in Deutschland gelegen wäre, könnten ent-

sprechende Reglementierungen in den Zulassungsentscheidungen (Planfeststellung 

und Betriebsgenehmigung) festgelegt werden. Da er aber im Ausland liegt, können 

solche Festlegungen von deutscher Seite nur in den Bestimmungen über den Lan-

deanflug, soweit er deutschen Luftraum betrifft, erfolgen. 

 

5. Schließlich ist der Beklagten kein Rechte der Klägerin verletzender Abwägungs-

fehler unterlaufen. Die Festlegung von An- und Abflugstrecken unterliegt auch ohne 

ausdrückliche gesetzliche Normierung dem rechtsstaatlichen Abwägungsgebot 

(BVerwG, Urteil vom 28.6.2000, a.a.O., unter Berufung auf das Urteil vom 7.7.1978 - 

IV C 79.76 - BVerwGE 56, 110; Urteil des Senats vom 22.3.2002, a.a.O.; Beschluss 

des Senats vom 24.10.2002, a.a.O.). Diesem Gebot kommt auch drittschützender 
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Charakter hinsichtlich aller abwägungsbeachtlichen privaten Belange eines Dritten 

zu, ohne dass diese selbst Rechtsansprüche vermitteln müssten (BVerwG, Urteil 

vom 28.6.2000, a.a.O., unter Berufung auf das Urteil vom 24.9.1998 - 4 CN 2.98 - 

BVerwGE 107, 215 = PBauE § 47 Abs. 2 VwGO Nr. 55a). Dabei ist entsprechend ei-

nem für das Fachplanungsrecht allgemein geltenden Grundsatz ein im Abwägungs-

vorgang unterlaufener Fehler unerheblich, wenn keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, 

dass die Behörde bei Vermeidung dieses Fehlers zu einer anderen Entscheidung 

gelangt wäre (BVerwG, Beschluss vom 20.2.2002 - 9 B 63.01 - UPR 2002, 275 = 

NuR 2002, 410; Senatsurteil vom 22.3.2002, a.a.O., S. 526). Angesichts dessen, 

dass sich die Klägerin nicht auf die Grundrechte berufen kann (s. o. 4. a)), erscheint 

es aber bereits fraglich, ob das Abwägungsgebot wegen seiner unmittelbaren Veran-

kerung im Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG auch zu ihren Gunsten gilt und 

ob sie geltend machen kann, ihre privaten Belange seien nicht oder jedenfalls nicht 

mit dem ihnen zukommenden Gewicht abwägend berücksichtigt worden. 

 

Das kann aber dahinstehen, denn jedenfalls liegt ein in der beschriebenen Weise auf 

das der bekämpften Verordnung zugrunde liegende Abwägungsergebnis durch-

schlagender Abwägungsfehler hinsichtlich der privaten Belange der Klägerin nicht 

vor, weshalb auch die Frage, ob der Abwägungsvorgang mangelfrei ist, offen bleiben 

kann. Wie der Senat bereits im Beschluss vom 24.10.2002 ausgeführt hat, ergibt sich 

aus ihrem Vorbringen, sie sei vor Erlass der streitigen Regelungen nicht angehört 

worden, nicht der von ihr geltend gemachte Abwägungsausfall. Denn es besteht - 

anders als bei den von An- und Abflugrouten betroffenen Gemeinden, die aufgrund 

der Selbstverwaltungsgarantie in Art. 28 Abs. 2 GG ein subjektives Recht auf Infor-

mation und Anhörung haben (vgl. dazu das Senatsurteil vom 22.3.2002, a.a.O., S. 

524) - keine Rechtspflicht, die einzelnen Fluggesellschaften, die von Flugbeschrän-

kungen betroffen sind, vor Erlass solcher Regelungen anzuhören.  

 

Ferner spricht nichts dafür, dass den Luftverkehrsgesellschaften im Hinblick auf die 

Festlegung genereller Flugverfahren, die von ihren Piloten nur dann zu beachten 

sind, wenn keine Flugverkehrskontrollfreigabe erteilt wird (vgl. §§ 27 a Abs. 1, 26 

Abs. 2 S. 2 LuftVO), abwägungsbeachtliche Belange zustehen. Im Übrigen hat der 

Verordnungsgeber die Interessen der Klägerin angemessen berücksichtigt. Das folgt 

daraus, dass er im wesentlichen die Regelungen des am 18.10.2001 unterzeichne-
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ten Staatsvertrages übernommen hat. Dem Vertragsschluss waren aber eingehende 

Verhandlungen vorausgegangen, die sich mit den Belangen der Klägerin (bzw. der 

Klägerin im Parallelverfahren - 8 S 2224/02 -) und der Anwohner in der Schweiz ei-

nerseits sowie den Lärmschutz- und Umweltinteressen der vornehmlich vom Touris-

mus lebenden süddeutschen Region andererseits als Kernpunkte der Auseinander-

setzung zwischen der Schweiz und Deutschland beschäftigten (vgl. die Vermerke 

des Referats LS 16 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 

vom 18.12.2002 und 13.1.2003 sowie des Leiters der Verwaltungsstelle Flugsiche-

rung des Luftfahrt-Bundesamtes vom 13.1.2003, Anlagen B 6 bis B 8 zum Schriftsatz 

der Beklagten vom 15.1.2003). Danach wurde das Interesse der Klägerin an der 

Nutzung des Flughafens Zürich als Heimatflughafen (Hub) in die Abwägung einge-

stellt. Dabei konnte allerdings - das Gewicht dieses Belangs mindernd - berücksich-

tigt werden, dass spätestens seit der Kündigung des Verwaltungsabkommens aus 

dem Jahre 1984 im Mai 2000 und damit schon vor Gründung der Klägerin mit einer 

Änderung der Flugverfahren im deutschen Luftraum gerechnet werden musste. An-

dererseits wurde in nicht zu beanstandender Weise berücksichtigt, dass die lärmbe-

troffene Region im Südschwarzwald, dem größten deutschen Naturpark, mit zahlrei-

chen Kur- und Rehabilitationseinrichtungen wirtschaftlich vom Tourismus und Frem-

denverkehr lebt und deshalb besonders lärmsensibel ist. Wenn sich der Verord-

nungsgeber deshalb trotz der Erkenntnis, dass es schwer zu bewerten ist, wo die 

Grenze der unzumutbaren Lärmbeeinträchtigung für diesen Raum zu ziehen ist, da-

für entscheidet, aus Gründen der Vorsorge an den für die Ruhe und Erholung be-

sonders wichtigen Tagen bzw. Tageszeiten den Flugverkehr zu beschränken, so 

kann darin kein Abwägungsfehler gesehen werden. Dies gilt erst recht, wenn die 

Ausnahmebestimmung in § 2 Abs. 7 der 213. DVO berücksichtigt wird, durch die ge-

währleistet ist, dass der Flughafen auch bei den widrigsten äußeren Umständen über 

deutsches Hoheitsgebiet sicher angeflogen werden kann. 

 

Im Übrigen spricht - unterstellt, der Abwägungsvorgang sei wegen unzureichender 

Berücksichtigung der Belange der Klägerin fehlerhaft gewesen - gerade angesichts 

des Ergebnisses der Staatsvertragsverhandlungen nichts für deren Annahme, bei 

Vermeidung dieses Fehlers hätte die Beklagte zu einem milderen, gleich geeigneten 

Mittel gegriffen oder gar von den Flugverkehrsbeschränkungen gänzlich abgesehen. 

Denn die Klägerin räumt nunmehr selbst, dass es derzeit oder auf kurze Frist keine 
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Möglichkeiten gibt, den Flughafen Zürich ohne Inanspruchnahme des deutschen 

Luftraums ohne Kapazitätseinbußen jedenfalls in den Spitzenzeiten anzufliegen. An-

gesichts der Tatsache, dass Grundlage der Verordnung nicht in erster Linie die Er-

wägung ist, große Siedlungsgebiete vor unzumutbarem Fluglärm zu bewahren, son-

dern mit ihr die von den Einnahmen aus dem Tourismusgewerbe abhängige Region 

am Hochrhein von Fluglärmbeeinträchtigungen jedenfalls zu besonders sensiblen 

Zeiten entlastet werden soll, ist offenkundig, dass der Verordnungsgeber auf jeden 

Fall die angegriffenen Regelungen erlassen hätte, ohne dass ihm eine Fehlgewich-

tung der betroffenen Belange vorgeworfen werden könnte. Dass in dieser Aussage 

entgegen der Annahme der Klägerin keine - unzulässige - Vorwegnahme der Be-

weiswürdigung liegt, versteht sich von selbst. 

 

Für diese Feststellung bedurfte es auch nicht der Einholung der von Klägerin bean-

tragten Sachverständigengutachten; ihre Beweisanträge waren deshalb sämtlich als 

für die Entscheidung unerheblich abzulehnen. Im einzelnen ergibt sich dies aus fol-

gendem: Mit ihrem ersten Beweisantrag möchte die Klägerin durch Einholung eines 

Gutachtens ihre Behauptung untermauern, die in der 213. DVO für den über 

Deutschland erfolgenden Nordanflug auf den Flughafen Zürich enthaltenen Be-

schränkungen führten zu einer relativ stärkeren Belastung als entsprechende Anflug-

beschränkungen auf die Flughäfen München, Köln/Bonn und Frankfurt am Main für 

Luftverkehrsgesellschaften, die diese Flughäfen als Drehkreuz benutzen. Damit ver-

kennt sie aber - wie bereits ausgeführt - Gegenstand und Reichweite der angegriffe-

nen Verordnung sowie insbesondere ihr Zusammenspiel mit der Ausstattung des 

Flughafens und seinem Betriebsreglement. Denn es versteht sich von selbst, dass 

auch die genannten deutschen Flughäfen nur auf bestimmten Routen angeflogen 

werden können. Ferner gelten auch für deutsche Flughäfen Nachtflugverbote (Düs-

seldorf: 22.00 bis 5.00 Uhr; München: 21.00 bis 5.00 Uhr; Stuttgart: 21.00 bis 6.00 

Uhr, vgl. „Fragen zum Staatsvertrag - Antworten des UVEK“ vom Juni 2002, Anlage 

14 zum Schriftsatz der Beklagten vom 22.10.2002; vgl. auch die als Anlage 22 die-

sem Schriftsatz beigefügten, die Flughäfen Köln/Bonn und Frankfurt/Rhein-Main 

betreffenden Auszüge aus dem Luftfahrthandbuch Deutschland). Wenn es dort aber 

zu geringeren Umlaufverspätungen und sonstigen Belastungen für die Fluglinien, die 

dort ihre Drehkreuze unterhalten, kommt als für die Klägerin auf dem Flughafen Zü-

rich, so liegt dies daran, dass deren Pistenausrichtung und ihre Instrumentierung sich 
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an allen zur Verfügung stehenden Anflugrouten orientieren, während in Zürich-Kloten 

die Hauptbetriebsrichtungen nicht mit rechtlich gesicherten Anflugwegen überein-

stimmen, denn schon die Verwaltungsvereinbarung vom 17.9.1984 enthielt - wie be-

reits erwähnt - Nachtflugverbote. Nach ihrem zweiten Beweisantrag soll ein Sachver-

ständigengutachten belegen, dass der weit überwiegende Anteil der Lärmimmissio-

nen bei einem Nordanflug schweizerisches Gebiet betrifft und die auf deutsches Ge-

biet entfallenden Immissionen die in von ihr vorgelegten Lärmkarten eingetragenen 

Werte einhalten. Damit macht sie sich aber - wie der Senat bereits im Beschluss vom 

24.10.2002 hervorgehoben hat - in unzulässiger Weise zum Sachwalter der lärmbe-

troffenen Bürger und beruft sich auf Belange, die ihr nicht zustehen und deren Ab-

wägungsbeachtlichkeit sie deshalb auch nicht geltend machen kann. Hinzu kommt, 

dass sie selbst als Hauptnutzerin des Flughafens mit ihren Maschinen den größten 

Beitrag zur Fluglärmproblematik leistet. Schließlich ist auch der dritte Beweisantrag 

für die zu treffende Entscheidung nicht erheblich, weil er ebenfalls auf eine Klärung 

von Interessen zielt, die nicht für die Klägerin streiten. Denn mit ihm soll gutachtlich 

bewiesen werden, dass durch eine Umstellung des Flugbetriebs auf einen Südanflug 

allein an Entschädigungsleistungen für die betroffenen Anwohner ein dreistelliger 

Millionenbetrag in Euro zu zahlen sein wird. Diese Zahlungen werden aber nicht von 

der Klägerin zu leisten sein. Im Übrigen gibt es keinen Grund für die Annahme, die 

Sperrung des deutschen Luftraums an insgesamt 585 der jährlichen 5.840 Tages-

stunden müsse zwangsläufig zu einer Umstellung auf Südanflüge mit den dadurch 

verursachten Kosten führen. Letztlich folgt die fehlende Entscheidungserheblichkeit 

aller drei Beweisanträge aus dem oben zum - fehlerfreien - Abwägungsergebnis 

Ausgeführten. Denn danach könnten auch die von der Klägerin beantragten weiter-

gehenden sachverständigen Ermittlungen zu keinen anderen Regelungen führen. 

 

Die Ausgewogenheit der Abwägungsentscheidung des Luftfahrt-Bundesamtes 

kommt in dem - in den Kernaussagen mit dem Gutachten von Dr. Mendes de Leon 

vom 26.7.2001 übereinstimmenden - Rechtsgutachten von Prof. Dr. Milde vom 

29.1.2001 (S. 30) zum Ausdruck, der zu der zentralen Schlussfolgerung gelangt: 

 
„Zurich airport brings considerable benefit to Switzerland and Germany should not be 
victimized by the operations of that airport if Switzerland has alternative routes for the 
aircraft taking off that airport or landing at it. It is recognized that the alternative 
routes (east, south, west) would create a nuisance for densely populated areas of 
Switzerland but this is the price for the economic benefits accruing to Switzerland 
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and it is not a justification for attempting to „export“ such nuisance to a neighbouring 
State.“ 
 

Im Hinblick darauf, dass nach den von der Flughafengesellschaft selbst ermittelten 

Zahlen nur etwa 0,8 % der am Flughafen Zürich Beschäftigten (197 von 25.000) 

Deutsche sind und sich der deutsche Anteil an der Bruttowertschöpfung in demsel-

ben Prozentbereich (52 Mio. Franken von 5,6 Mrd. Franken) bewegt (vgl. Bundesrat 

Leuenberger in der Debatte des Nationalrats vom 19.6.2002), andererseits aber die 

vom Fremdenverkehr abhängigen deutschen Gemeinden am Hochrhein und im 

Südschwarzwald fluglärmbedingte Einbußen in dieser Branche zu Recht befürchten, 

ist dem nichts hinzuzufügen. 

 

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die außergerichtlichen 

Kosten der Beigeladenen sind nicht für erstattungsfähig zu erklären, weil sie keine 

eigenen Klageanträge gestellt und sich somit nicht am Kostenrisiko beteiligt haben 

(vgl. § 154 Abs. 3 VwGO). Ihnen kann deshalb auch nicht die dazu wechselbezügli-

che Vergünstigung der Kostenerstattung nach § 162 Abs. 3 VwGO gewährt werden. 

 

Gründe für eine Zulassung der Revision (vgl. § 132 Abs. 2 VwGO) sind nicht gege-

ben. 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden. 

 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Schubert-

straße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 10 32 64, 68032 Mannheim, innerhalb 

eines Monats nach Zustellung dieses Urteils einzulegen und innerhalb von zwei Mo-

naten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. 

 

Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

 

In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechts-

sache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Urteil abweicht, oder der Ver-

fahrensmangel bezeichnet werden. 
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Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Ein-

legung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich jeder Beteiligte, 

soweit er einen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an 

einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähi-

gung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen 

des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Ange-

stellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Ge-

bietskörperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Rich-

teramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzen-

verbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen. 

 

Prof. Dr. Schmidt    Schenk    Rieger 

 

 
Beschluss 

 

Der Streitwert wird gem. § 13 Abs. 1 S. 1 GKG auf EUR 7.000.000,--  festgesetzt.  

 

 
Gründe 

 

Der Senat geht - wie bereits im einstweiligen Anordnungsverfahren (Beschluss vom 

3.12.2002) - von den durch eidesstattliche Versicherungen vom 23.9.2002 bekräftig-

ten eigenen Angaben der Klägerin aus, legt dabei aber - anders als im Eilverfahren - 

nicht nur die jährlichen „Verspätungskosten“ von 11,43 Mio. Schweizer Franken 

zugrunde, sondern auch die um die entsprechenden Kosteneinsparungen saldierten 

„direkten Verluste“ wegen gestrichener Flüge in Höhe von 38,6 Mio. Schweizer Fran-

ken pro Jahr. Ferner bleibt der Senat bei seiner in dem genannten Beschluss geäu-

ßerten Annahme, dass diese Beträge „grob überzeichnet“ sind und deshalb im Sinne 

einer Untergrenze nur etwa ein Fünftel der von der Klägerin auf 50 Mio. Franken be-

zifferten Gesamteinbußen als von den bekämpften Flugverkehrsbeschränkungen 

verursacht in Ansatz zu bringen ist. Unter Berücksichtigung des EZB-Referenzkurses 
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zum Schweizer Franken von 1,4635 (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 

24.1.2003, S. 27) errechnet sich daraus der festgesetzte Streitwert von 7 Mio. Euro. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (vgl. § 152 Abs. 1 VwGO). 

 
 
Prof. Dr. Schmidt    Schenk    Rieger 
 


